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Einleitung: Wissenschaftliche Einordnung, 
Ziel und Aufbau der Arbeit 

Die rechtshistorisch-dogmatische Forschung des Verwaltungsrechts 
steht erst am Anfang. Mehrere Momente sind für diese Situation ur-
sächlich. Ein allgemeines historisches Desinteresse der Verwaltungs-
rechtswissenschaftler  wie der Rechtshistoriker mag hierbei eine Rolle 
spielen, wie auch die verbreitete Ansicht, das Verwaltungsrecht habe es 
wegen seiner unmittelbaren Verflechtung mi t sich stetig wandelnden 
öffentlichen  Lebensverhältnissen im Staat auch mi t stets im Wandel 
begriffenen  Problemen zu tun, für die es vor allem zeitgültige Ergeb-
nisse zu finden gilt. Ein besonderes Gewicht kommt indessen drei Grün-
den zu, die im Wissenschaftsbereich selbst liegen und den Blick auf die 
Vergangenheit verstellen. Es sind dies die historische Diskontinuität der 
Verwaltungs(rechts)disziplin, die Juridifizierung  der Verwaltungswis-
senschaft und das Verdikt der Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert 
über die Schriften der Kameralisten und die Werke der Polizeiliteratur. 

So fand zum einen im letzten Jahrhundert weder die „Policeywissen-
schaft", die das rechtliche Instrumentarium der inneren oder allgemei-
nen Verwaltung ausbildete, eine direkte rechtswissenschaftliche Fort-
setzung, noch knüpfte die Jurisprudenz unmittelbar an die Kameral-
wissenschaft an, die speziell den gesamten Bereich der staatlichen Fi-
nanzwirtschaft  abdeckte und unter anderem in theoretischer Hinsicht 
die Systematisierimg und materielle Ausgestaltung des Finanzrechts 
besorgte. Die Kameralwissenschaft  ging im Wissenschaftsbetrieb der 
Universitäten allein in den Disziplinen Finanzwissenschaft, National-
ökonomie, Landwirtschafts- und Forstkunde (Ökonomie) sowie Berg-
baukunde auf. Die knappe und auszugsweise Behandlung des Kameral-
lehrstoffes  in den Werken der Staatswissenschaft, die die Kameral-
wissenschaft noch einige Jahrzehnte überdauerte, bot keinen auch nur 
annähernd gleichwertigen Ersatz für die Kameralwerke, die versieg-
ten, als die Kamerallehrstühle nicht mehr besetzt wurden. Zum an-
deren ließ die Beschränkung der Verwaltungslehre gegen Ende des 
19. Jahrhunderts auf die rein juristische Methode und die Ausblendung 
staatsphilosophischer, ökonomischer und sozialer Aspekte die Vorstel-
lung aufkommen, als sei das Lehrfach und das Fachgebiet Verwaltungs-
recht nunmehr erst und erstmals begründet worden. Dies mag in for-
maler, wissenschaftsdisziplinärer  Hinsicht richtig sein. Was freilich den 
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20 Einlei tung 

Inhalt der Verwaltungsrechtslehren angeht, so bauten diese von Anfang 
an zu einem großen Tei l auf den Lehren der Polizei- und Kameralwis-
senschaft auf. Die vorliegende Untersuchung belegt dies für das Gebiet 
der Finanzen. 

Und schließlich verhinderte die — an sich notwendige — Hinwendung 
des Verwaltungsrechts zur formellen Hechtsschutzseite und generell 
zum formellen Rechtsstaatsdenken eine Anknüpfung an die vom Den-
ken in Rechten und Pflichten und mi th in vom Denken in materiellen 
Kategorien geprägte Kameralwissenschaft.  Auch gerieten die Kameral-
und Polizeiwissenschaft immer mehr in den Verruf,  mi t ihren Werken 
der fruchtlosen Poliographie und unwissenschaftlichen Liebedienerei 
vor absoluten Fürstenthronen verfallen zu sein. Wie die Untersuchung 
zeigt, ist das Gegenteil richtig, sieht man von einzelnen Erscheinungen 
ab. Die Kameralisten verstehen es, den öffentlichen  Einkünften im 
„Staat" Ziel, Maß und Gestalt zu geben, und dies mi t weitgehender 
Gültigkeit bis heute. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die bisher nicht erforschten  historischen 
Ansätze zur Systematisierung und materiellen Ausgestaltung der Ein-
künfte im Gemeinwesen während der Epoche der Ausbildung des mo-
dernen Staates in der Neuzeit aufzuzeigen und zu erhellen, wie weit 
und in welchem Umfang unser Finanzrecht tradit ionell zurückreicht1. 
Als Quellenbasis dienten die gedruckten Werke der Kameralliteratur, 
also jene Schriften, die von den Kameralisten, d. h. zunächst von den 
Beamten der fürstlichen und königlichen Kammer- und Finanzverwal-
tung, sodann aber auch von den Kamerallehrern auf den Universitäten 
und Hohen Schulen zum Themenkreis der Erzielung, Verwendung und 
Verwaltung landesherrlicher bzw. staatlicher Einkünfte verfaßt wur-
den. Der Zeitraum, den diese Literaturgattung umspannt, reicht von 
ca. 1650 bis 1835. Dabei fäl l t es leicht, das Ende der Kameralepoche und 
der Kamerall iteratur zu bestimmen. Die späteren Kameralwerke stam-
men fast ausschließlich aus den Federn von Professoren  der Kameral-
wissenschaft. M i t der Reform der Beamtenausbildung im Verlaufe des 
ersten Drittels im 19. Jahrhundert wurden die kameralen Lehramtsstel-
len nicht mehr neu besetzt bzw. aufgehoben oder in Lehrstühle der 
Finanzwissenschaft, Nationalökonomie und Ökonomie umgewandelt. 
Selbstredend fanden in der Folge damit auch die kameralen Publikatio-
nen ihr Ende. Das letzte kameralenzyklopädische Werk stammt von 

1 Eine historisch-dogmatische Untersuchung zum Themenfeld der E in-
künfte i m werdenden Staat der Neuzeit legte erst i n jüngster Zeit (514) 
Jenetzky  m i t seiner Schrift  „System und Entwicklung des materiel len Steuer-
rechts in der wissenschaftlichen L i teratur des Kameralismus von 1680 -1840" 
vor. A n weiteren Werken, die sich mi t der Geschichte der Finanzen befassen, 
aber nicht zur rechtlichen Dogmatik der Einkünfte verfaßt wurden, sind zu 
nennen: (537) v.  Stein,  (544) Wilke,  (520) Mann, (521) ders.,  (538) Tautscher, 
(539) ders.,  (523) Merzbacher  und (515) Klein. 



Einlei tung 

Baums ta rk u n d da t ie r t aus d e m Jahre 1835. D e n B e g i n n der K a m e -
ra l l i t e ra tu r festzulegen, bere i te t indes Schwier igke i ten, da d ie Be-
setzung der hohen u n d höchsten S te l len i n der F i n a n z v e r w a l t u n g der 
T e r r i t o r i e n m i t haup tberu f l i chen „Staatsbed ienten" u n d „ K a m e r a -
l i s ten" erst das Ergebnis e iner längeren E n t w i c k l u n g ist , an deren Be-
g i n n d ie ehrenamt l iche u n d gutachter l iche T ä t i g k e i t der geb i lde ten 
„P o l i t i c i " stand, d ie gleichfal ls i h re Gedanken z u m E inkun f t swesen zu 
Pap ie r brachten u n d veröf fent l i ch ten.  A u s d e m Grunde des f l ießenden 
Überganges v o n der po l i t ischen zu r e igent l ich kamera len L i t e r a t u r so-
w i e zu r Ve rdeu t l i chung der Le is tungen der seit ca. 1650 e indeu t ig als 
Kamera l i s ten e inzuordnenden A u t o r e n w i r d i n der vor l iegenden A r b e i t 
auch d ie v o r - u n d f rühkamera l is t i sche  L i t e r a t u r i n d ie Quel lenanalyse 
m i t einbezogen2 . Unberücks ich t ig t b le iben f re i l i ch die W e r k e der M ü n z - 8 , 
der ar istotel ischen Hauswi r tschaf ts - oder Oekonomie - 4 u n d der Haus-
vä te r l i t e ra tu r 5 . Sie erwiesen sich als unerg ieb ig f ü r das Thema. N i ch t 

2 Die Darstellung der Analyse, Gliederung und Bewertung der Kameral -
l i teratur durch die nachkameralen Wissenschaftsdisziplinen muß nicht zuletzt 
aus Raumgründen einem gesonderten Beitrag vorbehalten bleiben. Einen 
Überblick über den Diskussionsstand, insbesondere im Hinbl ick auf die 
Werke von (531) Roscher,  (532) ders.,  (522) Marchet,  (535) Small,  (527) Nielsen, 
(547) Zielenziger,  (536) Sommer,  (524) Napp-Zinn  und (539) Tautscher  gibt (505) 
Dittrich. 

Die nachkameralen Disziplinen verwenden zur Charakterisierung der 
Kamerallehren den Begrif  „Kameralismus". Wegen seiner Vieldeutigkeit — 
es gibt eine ökonomische, politisch-ökonomische und soziologische Sichtweise 
sowie eine Regierungslehre des Kameralismus — w i r d dieser Begrif f  i n der 
vorliegenden Arbei t nicht gebraucht. Die Begriffe  „Kamerai - " , „kameral" und 
„kameralistisch" stehen für die Bezeichnung der — in sich höchst unter-
schiedlichen — Lehren der Kameralisten und zur Abgrenzung von Auffas-
sungen anderer Autoren. 

3 Einen Überblick über die Münzl i teratur geben (531) Roscher  S. 327 ff.  und 
(547) Zielenziger  S. 131 ff. 

4 s. hierzu insbesondere (502) Brückner  Einleitung S. 1 ff. 
5 Eingeleitet w i r d die Li teraturgattung der Hausväterschriften  durch 

Johannes Coler. Sein 1593 erstmals erschienenes Werk „Oeconomia oder 
Hausbuch" wurde bis 1711 häufig und immer wieder in neuen Bearbeitun-
gen, zuletzt unter dem Ti te l „Oeconomia rurales et domestica", aufgelegt. 
Die Werke der Hausväterl i teratur befassen sich, trotz ihrer nahezu chaoti-
schen Themenvielfalt i m einzelnen, m i t zwei Gegenständen, nämlich zum 
einen m i t dem Komplex der christlich verstandenen Herrschaft  des Haus-
vaters (auch des Landesherrn) und der Hausmutter über die K inder und das 
Gesinde (auch die Untertanen) sowie den aus dieser Herrschaftsbeziehung 
fließenden Rechten und Pflichten und zum anderen m i t der praktischen Be-
wält igung der Vielzahl der „ i m ganzen Haus" anfallenden Geschäfte, s. einer-
seits (309) Rohr  Einleitung; (310) ders.,  S. I f f . ; (122) Hellwig  Untert i te l : 
Schatzkammer, „wor innen ein nützlicher Unterr icht von der Haußhaltung, 
wie solche anzufangen und m i t Nutzen fortzuführen  sei; Samt verschiedenen 
Haus- Feld- Garten- Weinbergs- Holtzungs- Arzney-Kunst und Wunder-
Sachen wie auch die nötigen Haus-Regeln, dienlichen Haus-Mit te ln" zu fin-
den sind, sowie ebd. Vorwor t S. 3; (133) Hoff  mann Bd. 1 S. 3 ff.;  (93) Für-
stenau  S. 75. s. andererseits (503) Brunner  S. 61 ff.,  237 ff.;  (504) ders.  S. 103 ff.; 
(511) Hoffmann S. 1 ff.;  (502) Brückner  S. 51 ff. 


